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Änderungsantrag 
 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/14700 
Drucksache 17/15600 (Ergänzung) 
Drucksache 17/15769 (Beschlussdrucksache nach der 2. Lesung) 
 
Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses  
Drucksache 17/15900 
 
3. Lesung 
 
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2022 (Haushaushaltsgesetz 2022) 
 
hier: 
 
Kapitel 20 020 Allgemeine Bewilligungen 
Titel 359 00   Entnahme aus allgemeiner Rücklage 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
     2022      2021  
von   200.000.000 Euro  526.500.000 Euro 
um   538.271.196 Euro   
auf   738.271.196 Euro   

 
Begründung: 
 
Der Landesrechnungshof fordert in seiner aktuellen Stellungnahme zum Landeshaushalt er-
neut, „sämtliche Mittel der allgemeinen Rücklage möglichst noch im laufenden Haushaltsjahr 
2021, spätestens aber im Haushaltsjahr 2022 zur Verringerung der Kreditaufnahme einzuset-
zen“.  
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Monika Düker 
 
und Fraktion 


